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1 Einführung 

Am 16.3.2011 wurde ein Vorschlag für eine Richtlinie über eine „Gemeinsame konso-

lidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“ (GKKB)1 von der Europäischen 

Kommission vorgelegt. Dieser Richtlinienentwurf (RLE) wurde vom Rat der Europäi-

schen Union unter dem Vorsitz von Dänemark weiterentwickelt. Diese Weiterentwick-

lung des RLE wurde am 4.4.2012 in Form eines Kompromissvorschlags (KV-DNK)2 

veröffentlicht. In diesem KV-DNK wurden die Vorschriften bezüglich der Transaktio-

nen und Beziehungen zwischen der Gruppe und sonstigen Unternehmen sowie der 

Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen, die Missbrauchsvorschriften und 

die Vorschriften für steuerlich transparente Unternehmen überarbeitet. Nachdem in der 

Sitzung der Hochrangigen Gruppe am 13.3.2013 vereinbart wurde, die Arbeiten am 

RLE schrittweise vorzunehmen und zunächst nur die Regelungen der Steuerbemes-

sungsgrundlage (Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, GKB) wei-

terzuentwickeln,3 hat Irland als Vorsitz der Europäischen Union am 2.5.2013 einen 

weiteren Kompromissvorschlag (KV)4 vorgelegt, in dem auf der Grundlage des von 

Dänemark am 4.4.2012 vorgelegten KV-DNK die Regelungen zur Ermittlung der 

Steuerbemessungsgrundlage und die allgemeine Missbrauchsregelung überarbeitet 

wurden.  

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die weiterentwickelten Regelungen zur Ermitt-

lung der Steuerbemessungsgrundlage (GKB) und die allgemeine Missbrauchsvor-

schrift im KV vom 2.5.2013 mit den ursprünglichen Regelungen zum RLE vom 

16.3.2011 zu vergleichen. Führen die Änderungen im KV im Vergleich zum RLE zu 

Unterschieden, wird herausgearbeitet, ob diese Veränderungen entweder eine Annähe-

rung an das deutsche Steuerrecht oder eine Entfernung vom deutschen Steuerrecht zur 

Folge haben. Zusätzlich wird analysiert, welche Auswirkungen die Veränderungen 

zwischen dem KV und dem RLE im Verhältnis zum deutschen Steuerrecht auf die 

                                              

1 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine „Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage“ (GKKB), KOM(2011) 121 endgültig/2.  

2 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB), RAT: 8387/12 vom 4.4.2012. 

3 Vgl. Bericht des Rates (Wirtschaft und Finanzen) an den Europäischen Rat zu Steuerfragen, 11507/13, vom 
25.6.2013, Rz. 40. Auch in der Literatur wird mit einer stufenweisen Umsetzung der GKKB gerechnet, so 
z.B. Herzig, DB 2012, S. 3; Lenz/Rautenstrauch, DB 2011, S. 727; Marx, DStZ 2011, S. 548; Scheff-
ler/Krebs, DStR 2011, Beihefter zu Heft 22, S. 14; Spengel/Zöllkau, CCCTB, 2012, S. 2. 

4 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) – Kompromissvorschlag, 9180/13, 2011/0058(CNS), vom 2.5.2013. Im Do-
kument wird als Verteilungsdatum der 2.5.2012 angegeben. Der Termin der Sitzung der Gruppe „Steuerfra-
gen“ sollte laut Dokument am 24.5.2012 stattfinden. Aus dem Bericht des Rates (Wirtschaft und Finanzen) 
an den Europäischen Rat zu Steuerfragen, 11507/13, vom 25.6.2013, Rz. 42, lässt sich allerdings ableiten, 
dass das Verteilungsdatum 2.5.2013 und das Sitzungsdatum 24.5.2013 lauten muss. 
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Höhe des Gewinns (Bemessungsgrundlageneffekt) oder auf den Zeitpunkt des Ge-

winnausweises (Zeiteffekt) haben. Ausgangspunkt für diese Untersuchung bilden die 

beiden Beiträge Scheffler/Krebs5 und Scheffler/Köstler6. 

Dieser Beitrag ergänzt die verbalen Analysen von Scheffler/Köstler7. Der von Scheff-

ler/Köstler vorgenommene Vergleich zwischen den Vorschriften des KV zur Ermitt-

lung der Steuerbemessungsgrundlage (GKB) und der allgemeinen Missbrauchsvor-

schrift mit den im RLE vorgesehenen Regelungen wird durch eine tabellarische Zu-

sammenstellung ergänzt. Die in Scheffler/Köstler aus Platzgründen unterlassene De-

tailauswertung wird in diesem Diskussionspapier vorgenommen. Diese beiden Veröf-

fentlichungen bilden eine Einheit. Zusammen geben sie einen umfassenden Überblick 

über die Weiterentwicklung der steuerlichen Gewinnermittlung innerhalb des Vor-

schlags zur Einführung einer GKKB. 

Die Tabelle umfasst fünf Spalten. In der ersten Spalte der Tabelle wird der Sachverhalt 

beschrieben, der im KV geändert wird. Die zweite Spalte enthält die Behandlung des 

im KV geänderten Sachverhalts nach dem RLE, die dritte Spalte nach dem KV. In der 

vierten Spalte wird die Veränderung des Sachverhalts vom RLE zum KV beschrieben. 

In der fünften Spalte wird angegeben, wie sich die Veränderungen zwischen dem RLE 

und dem KV auf das deutsche Steuerrecht auswirken. Bei einer weißen Hinterlegung 

der Spalte bleibt das Verhältnis zum deutschen Steuerrecht unverändert. Dieser Fall 

tritt immer dann auf, wenn trotz Modifikationen im KV inhaltlich keine Abweichun-

gen zwischen dem KV und dem RLE bestehen. Eine grüne Hinterlegung in der fünften 

Spalte bedeutet, dass die Veränderungen, die vom RLE zum KV auftreten, zu einer 

Annäherung an das deutsche Steuerrecht führen. Ist diese Spalte rot hinterlegt, hat die 

Veränderung vom RLE zum KV eine Entfernung zur Folge. Bei einer gelben Markie-

rung der fünften Spalte sind die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der GKB 

und dem deutschen Steuerbilanzrecht unbestimmt. 

Kommt es zu einer Annäherung an das bzw. zu einer Entfernung vom deutschen Steu-

errecht, wird zudem angegeben, ob diese Veränderung für die Unternehmen vorteilhaft 

(Schriftart fett) oder nachteilig (Schriftart normal) ist. Es wird aufgezeigt, ob sich die 

Änderung im Verhältnis zum deutschen Steuerrecht auf die Höhe des Gewinns (Be-

messungsgrundlageneffekt) oder auf den Zeitpunkt des Gewinnausweises (Zeiteffekt) 

                                              

5  Vgl. Scheffler, W./Krebs, C., DStR 2011, Beihefter zu Heft 22, S. 13-18. 
6  Vgl. Scheffler, W./Köstler, M., Analyse GKB / GUB 2013 (im Erscheinen). Zu den Auswirkungen der Über-

gangsregelungen siehe Scheffler, W./Köstler, M., Übergangsregelungen, 2013 (im Erscheinen). 
7  Vgl. Scheffler, W./Köstler, M., DStR 2013, S. 2190-2194; Scheffler, W./Köstler, M., DStR 2013, S. 2235-

2240. 
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auswirkt. Die Änderungen werden aus Sicht der Unternehmen beurteilt. Ein geringerer 

oder ein späterer Gewinnausweis wird aus Sicht der Unternehmen positiv beurteilt. 

Während ein höherer oder ein früherer Gewinnausweis aus Sicht der Unternehmen ei-

nen negativen Bemessungsgrundlageneffekt bzw. einen negativen Zeiteffekt auslösen. 

Tabelle 1:  Aufbau der Analysetabelle 

Bezeichnung der 
Spalten 

Inhalt der Tabellenfelder 

Sachverhalt Position, die im KV geändert wird 

Richtlinienentwurf 

(RLE) 

Behandlung des im KV geänderten Sachverhalts nach 

dem RLE 

Kompromissvorschlag 

(KV) 

Behandlung des Sachverhalts nach dem KV 

Veränderung Beschreibung der Veränderung des Sachverhalts vom 
RLE zum KV 

Auswirkung der Ver-

änderung 

1. Auswirkung der Veränderung zwischen dem RLE 
und dem KV im Vergleich zum deutschen Steuer-
recht 

 weiße Hinterlegung: keine Veränderung 

 grüne Hinterlegung: Annäherung an das deutsche 
Steuerrecht 

 rote Hinterlegung: Entfernung vom deutschen 
Steuerrecht  

 gelbe Hinterlegung: Auswirkung unbestimmt 

2. Auswirkung der Veränderung zwischen dem RLE 
und dem KV im Vergleich zum deutschen Steuer-
recht für die Unternehmen 

 Schriftart fett: Veränderung für Unternehmen po-
sitiv (positiver Zeit- oder Bemessungsgrundlagen-
effekt) 

 Schriftart normal: Veränderung für Unternehmen 
negativ (negativer Zeit- oder Bemessungsgrundla-
geneffekt) 
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2 Tabellarische Analyse - Die Auswirkungen der wichtigsten Änderungen im Vergleich 

Tabelle 2:  Die Auswirkungen der wichtigsten Änderungen im Vergleich 

Sachverhalt 
Richtlinienentwurf 

(RLE) 
Kompromissvorschlag 

(KV) 
Veränderung 

Auswirkung der  
Veränderung 

allgemeine Grundsätze der GKB    
abzugsfähige Auf-
wendungen 

alle Umsatzkosten und 
Ausgaben, die zur Erbrin-
gung oder Sicherung von 
Einkommen entstehen, ein-
schließlich Forschungs- 
und Entwicklungskosten 
und Kosten für die Be-
schaffung von Eigen- oder 
Fremdkapital (Art. 12 
RLE) 

Konkretisierung, dass die 
Aufwendungen dem Be-
triebsvermögen zugeordnet 
sein müssen (Art. 12 KV) 

Ergänzung, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 

Realisation von Ge-
winnen bzw. Erträgen

Periodisierung von Ein-
zahlungen (Art. 9 Abs. 1 
RLE ergänzt um Art. 18 
RLE): Orientierung an 
rechtlichen Kriterien 

Konkretisierung der Reali-
sation von Gewinnen bzw. 
Erträgen (Art. 18 KV) 
 Höhe der Erträge kann 

verlässlich bestimmt 
werden 
 hinreichende Wahr-

scheinlichkeit, dass dem 
Unternehmen der wirt-
schaftliche Nutzen aus 
dem Geschäft zufließen 
wird 

Ergänzung, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 
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 im Zusammenhang mit 
dem Verkauf angefallene 
oder noch anfallende 
Kosten können verläss-
lich bestimmt werden 

 
beim Warenhandel zusätz-
lich 
 Übertragung der maßgeb-

lichen Risiken und Chan-
cen, die mit dem Eigen-
tum der verkauften Wa-
ren verbunden sind  
 Übergang des Verfü-

gungsrechts und der Ver-
fügungsmacht auf den 
Käufer  

 
bei Dienstleistungen zu-
sätzlich 
 verlässliche Bestimmbar-

keit des Fertigstellungs-
grads 

 Gewinnrealisation bei Ver-
trägen mit langer Laufzeit 
entsprechend dem Fertig-
stellungsgrad (Art. 24 
RLE) 

Konkretisierung des Zeit-
punkts des Abzugs der 
Aufwendungen (Art. 24 
KV) 

redaktionelle Änderung, 
materiell keine Ver-
änderung 

keine Veränderung  
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Aktiva     
Bewertungsmaßstab Gegenleistung ganz oder 

teilweise nichtmonetärer 
Art, Sachzuwendungen von 
Seiten eines Steuerpflich-
tigen, Sachzuwendungen 
eines Steuerpflichtigen: 
Marktpreis (Art. 22 Abs. 1 
Buchst. b, c, d RLE) 

Gegenleistung ganz oder 
teilweise nichtmonetärer 
Art, Sachzuwendungen: 
Marktwert (Art. 22 Abs. 1 
Buchst. b, c KV) 

 

Zusammenfassung von 
Sachzuwendungen von 
Seiten eines Steuerpflich-
tigen und Sachzuwendun-
gen eines Steuerpflichtigen 
in Art. 22 Abs. 1 Buchst. c 
KV 

Marktwert statt Marktpreis, 
materiell vermutlich keine 
Veränderung 

 

 

sowie redaktionelle Ände-
rungen, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 
Annahme: gemeiner Wert 
entspricht Marktwert 

 Finanzanlagevermögen 
und finanzielle Verbind-
lichkeiten, die zu Handels-
zwecken gehalten werden: 
beizulegender Zeitwert 
(Art. 22 Abs. 1 Buchst. e 
RLE) 

Finanzanlagevermögen 
und finanzielle Verbind-
lichkeiten, die zu Handels-
zwecken gehalten werden: 
Marktwert (Art. 22 Abs. 1 
Buchst. d KV) 

Marktwert statt beizule-
gender Zeitwert, materiell 
vermutlich keine Ver-
änderung 

keine Veränderung 

Verbesserungskosten vermutlich Verteilung auf 
die Restnutzungsdauer des 
Wirtschaftsguts, da keine 
Neubestimmung der Ab-
schreibungsdauer vorge-
sehen; sofortiger Abzug 
von Verbesserungskosten 

 bei Nachweis einer kür-
zeren Nutzungsdauer des 
verbesserten Wirtschafts-
guts: Abschreibung der 
Verbesserungskosten 
über die Restnutzungs-
dauer des verbesserten 

Ergänzung, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 
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nicht möglich und Anwen-
dung der ansonsten für das 
betrachtete Wirtschaftsgut 
geltenden Regeln (Art. 14 
Abs. 1 Buchst. i, Art. 35 
RLE) 

Wirtschaftsguts 
 kein Nachweis einer kür-

zeren Nutzungsdauer des 
verbesserten Wirtschafts-
guts: Abschreibung der 
Verbesserungskosten 
über die Gesamtnut-
zungsdauer, die für das 
verbesserte Wirtschafts-
gut vorgesehen ist 

(Art. 35 KV) 
Anlagenregister Pflicht zur Führung eines 

Anlagenregisters (Art. 32 
RLE) 

Konkretisierung der erfor-
derlichen Angaben (Art. 32 
KV) 

Ergänzung, materiell keine 
(wesentliche) Veränderung 

keine (wesentliche) Verän-
derung 

planmäßige Ab-
schreibung 
 einzeln abschrei-

bungsfähige Wirt-
schaftsgüter des 
Anlagevermögens 

 Gebäude Nutzungsdauer 
40 Jahre (Art. 36 Abs. 1 
Buchst. a RLE) 

 Industriegebäude und  
-strukturen Nutzungs-
dauer 25 Jahre (Art. 36 
Abs. 1 Buchst. a KV) 

 Einführung einer neuen 
Kategorie, Verkürzung 
der Nutzungsdauer 

Entfernung vom deut-
schen Steuerrecht (Diffe-
renz der Nutzungsdauer 
erhöht sich, kürzere statt 
längere Nutzungsdauer) 

 

 Gebäude Nutzungsdauer 
40 Jahre (Art. 36 Abs. 1 
Buchst. a RLE) 

 Geschäfts-, Büro-, und 
andere Gebäude sowie 
anderes unbewegliches 
Vermögen, die gewerb-
lich genutzt werden Nut-
zungsdauer 40 Jahre 
(Art. 36 Abs. 1 Buchst. a 
KV) 

 Ergänzung des Gebäu-
debegriffs, materiell kei-
ne Veränderung  

keine Veränderung 

  mittellanglebige Sachan-  Einführung einer neuen Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 
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lagen mit einer Nut-
zungsdauer von mindes-
tens 8 und weniger als 
15 Jahren, Abschreibung 
über 8 Jahre (Art. 36 
Abs. 1 Buchst. c KV) 

Kategorie von einzeln 
abschreibungsfähigen 
Wirtschaftsgütern 

 Poolabschreibung  Sachanlagen mit einer 
Nutzungsdauer von we-
niger als 15 Jahren 
(Art. 36 i.V.m. Art. 39 
RLE) 

 Sachanlagen mit einer 
Nutzungsdauer von we-
niger als 8 Jahren 
(Art. 36 i.V.m. Art. 39 
KV) 

 Einschränkung der Pool-
abschreibung 

Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 

Übertragung von 
Veräußerungsgewin-
nen (einzeln ab-
schreibungsfähige 
Wirtschaftsgüter) 

Pflicht zur steuerfreien 
Übertragung von Veräuße-
rungsgewinnen (Art. 38 
RLE) 

Wahlrecht zur steuerfreien 
Übertragung von Veräuße-
rungsgewinnen (Art. 38 
KV) 

Wahlrecht statt Pflicht Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 

 

 Konkretisierung, dass das 
Ersatzwirtschaftsgut dem 
Betriebsvermögen zuge-
ordnet sein muss (Art. 38 
Abs. 1 KV) 

Ergänzung, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 

Vorräte und unfertige 
Erzeugnisse 

 Ansatz (Art. 21 RLE) 
 Bewertung (Art. 29 RLE)

Zusammenfassung von 
Ansatz und Bewertung in 
Art. 21 KV und Streichung 
des Art. 29 im KV 

redaktionelle Änderung, 
materiell keine Ver-
änderung 

keine Veränderung 

uneinbringliche For-
derungen 

möglicherweise Wahlrecht 
zur Verrechnung des 
Wertverlusts (Art. 27 RLE) 
Voraussetzungen 
 Der Steuerpflichtige hat 

Vorschlag zur Ergänzung 
um zwei Kriterien 
 wie viel Zeit seit der Fäl-

ligkeit der Forderung 
verstrichen ist 

Ergänzung, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 
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alle vernünftigen Schritte 
zur Eintreibung der For-
derung am Ende des 
Steuerjahres unternom-
men und hat Grund zur 
Annahme, dass die For-
derung ganz oder teilwei-
se uneinbringlich ist. 
 Der Schuldner gehört 

nicht derselben Gruppe 
an wie der Steuerpflich-
tige (Vermutung: bei 
GKB / GUB keine Vo-
raussetzung). 
 Bei der uneinbringlichen 

Forderung wurde keine 
„Sonderabschreibung“ 
nach Art. 41 RLE geltend 
gemacht. 

 wurde der Schuldner für 
zahlungsunfähig erklärt 
oder wurden rechtliche 
Schritte eingeleitet oder 
wurde ein Inkassobeauf-
tragter eingeschaltet 

(Art. 27 Abs. 2 Buchst. d, e 
KV) 

Rückstellungen     
Ansatz von Rückstel-
lungen 

 offen, ob Drohverlust-
rückstellungen von 
Art. 25 Abs. 1 S. 1 RLE 
erfasst 

 Ansatzverbot für 
Drohverlustrückstellun-
gen (Art. 25 Abs. 3 
Buchst. a KV) 

 Ansatzverbot statt An-
satzgebot 

Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 

  Ansatzpflicht für Pensi-  grundsätzlich Ansatzver-  Einführung eines Mit- Annäherung an das deut-
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onsrückstellungen (keine 
spezielle Regelung, An-
wendung der allgemein 
für Rückstellungen vor-
gesehenen Regelungen, 
Art. 25, Art. 26 RLE) 

bot für Pensionsrückstel-
lungen, Wahlrecht für die 
Mitgliedstaaten, den Ab-
zug von Pensionsrück-
stellungen von der natio-
nalen Bemessungsgrund-
lage zuzulassen (Art. 26 
KV) 

gliedstaatenwahlrechts  sche Steuerrecht (wenn 
Deutschland das Mitglied-
staatenwahlrecht ausübt)8 

Bewertung von Rück-
stellungen: Berück-
sichtigung von zu-
künftigen Preis- und 
Kostensteigerungen 

Gebot zur Berück-
sichtigung zukünftiger 
Preis- und Kosten-
steigerungen, wenn ihr 
Eintreten vernünftig er-
wartet werden kann 
(Art. 25 Abs. 2 Buchst. c 
RLE) 

Verbot zur Berück-
sichtigung zukünftiger 
Preis- und Kostenstei-
gerungen (Art. 25 Abs. 3 
Buchst. a KV) 

Einbeziehungsverbot statt 
Einbeziehungsgebot 

Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 

Übergreifende Regelungen    
Körperschaftsteuer Abzugsverbot (Art. 14 

Abs. 1 Buchst. d RLE) 
Ergänzung um ähnliche 
Steuern auf den Gewinn 
(Art. 14 Abs. 1 Buchst. d 
KV) 

Ergänzung, materiell keine 
Veränderung 

keine Veränderung 

Gewerbesteuer Abzugsverbot (Art. 14 Abzugsverbot (Art. 14 redaktionelle Änderung, keine Veränderung 

                                              

8  Die Bewertungsvorschriften für die Pensionsrückstellungen im RLE sind teilweise unbestimmt. Insofern ist unbestimmt, wie sich die Änderungen der Vorschriften zu den Pensions-
rückstellungen im KV im Vergleich zum RLE auswirken. Folglich ist auch das Verhältnis zum deutschen Steuerrecht unbestimmt. Nachdem die Änderungen im KV eine vollständige 
Annäherung an das deutsche Steuerrecht bewirken, wenn Deutschland das Mitgliedstaatenwahlrecht ausübt, wird in diesem Fall ausnahmsweise nicht von einer unbestimmten Auswir-
kung gesprochen, sondern von einer Annäherung an das deutsche Steuerrecht.  
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Abs. 1 Buchst. j i.V.m. 
Anhang III RLE) 

Abs. 1 Buchst. d KV) materiell keine Ver-
änderung 

Grunderwerbsteuer Abzugsverbot (Art. 14 
Abs. 1 Buchst. j i.V.m. 
Anhang III RLE); unklar, 
ob als Anschaffungs-
nebenkosten Teil der An-
schaffungskosten (Art. 33 
Abs. 1, 2, Art. 29 Abs. 2 
S. 2 RLE) 

Teil der Anschaffungskos-
ten (Art. 14 Abs. 1 
Buchst. i, Art. 20 Abs. 1, 
Art. 33 Abs. 1 bzw. Art. 21 
Abs. 2 Buchst. b Nr. ii 
KV) 

redaktionelle Änderung, 
materiell keine Ver-
änderung (sofern nach 
RLE Teil der Anschaf-
fungskosten) 

keine Veränderung 

Grundsteuer B Abzugsverbot (Art. 14 
Abs. 1 Buchst. j i.V.m. 
Anhang III RLE); Abzug 
von der nationalen Bemes-
sungsgrundlage möglich 
(Art. 14 Abs. 2 RLE) 

abzugsfähig (Art. 12 KV) redaktionelle Änderung, 
materiell keine Verände-
rung (sofern nach RLE Ab-
zug von der nationalen 
Bemessungsgrundlage 
möglich) 

keine Veränderung 

Versicherungsteuer Abzugsverbot (Art. 14 
Abs. 1 Buchst. j i.V.m. 
Anhang III RLE); Abzug 
von der nationalen Bemes-
sungsgrundlage möglich 
(Art. 14 Abs. 2 RLE) 

abzugsfähig (Art. 12 KV) redaktionelle Änderung, 
materiell keine Verände-
rung (sofern nach RLE Ab-
zug von der nationalen 
Bemessungsgrundlage 
möglich) 

keine Veränderung 

Zuwendungen und 
Spenden an gemein-

Abzug bis zu einer Ober-
grenze zulässig (Art. 14 

grundsätzlich Abzugsver-
bot, Wahlrecht für die Mit-

Einführung eines Mitglied-
staatenwahlrechts 

Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht (wenn 
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nützige Einrich-
tungen 

Abs. 1 Buchst. h, Art. 12 
Satz 2 i.V.m. Art. 16 RLE) 

gliedstaaten, den Abzug 
von der nationalen Bemes-
sungsgrundlage zuzulassen 
(Art. 14 Abs. 1 Buchst. h, 
Art. 12 S. 3 KV) 

Deutschland das Mitglied-
staatenwahlrecht ausübt)9 

Beteiligung an Ka-
pitalgesellschaften: 
Dividenden 

100%ige Steuerbefreiung 
(Art. 11 Buchst. c RLE) 

100%ige Steuerbefreiung, 
wenn Beteiligung minde-
stens 10% beträgt (Art. 11 
Buchst. c KV) 

Einschränkung der Steu-
erfreiheit (Mindestbeteili-
gung von 10%) 

Beteiligung mindestens 
10%: Entfernung vom 
deutschen Steuerrecht, 
wenn Aufwendungen mehr 
als 5% der Dividenden  

 pauschales Betriebsausga-
benabzugsverbot: 5%ige 
Umqualifikation von Divi-
denden in nicht abzugsfä-
hige Betriebsausgaben; 
entfällt, wenn Nachweis, 
dass die Aufwendungen 
niedriger sind (Art. 14 
Abs. 1 Buchst. g RLE) 

vollständiges Betriebsaus-
gabenabzugsverbot 
(Art. 14 Abs. 1 Buchst. g 
KV) 

vollständiges Betriebsaus-
gabenabzugsverbot statt 
pauschales Betriebsausga-
benabzugsverbot  

Beteiligung unter 10%: 
Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 

Beteiligung an Ka-
pitalgesellschaften: 
Veräußerungsge-

100%ige Steuerbefreiung 
(Art. 11 Buchst. d RLE) 

100%ige Steuerbefreiung, 
wenn Beteiligung min-
destens 10% beträgt 

Einschränkung der Steu-
erfreiheit (Mindestbeteili-
gung von 10%) 

Beteiligung mindestens 
10%: Entfernung vom 
deutschen Steuerrecht, 

                                              

9  Die Regelungen zum Abzug von Spenden und Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen sind im RLE teilweise unbestimmt. Insofern ist unbestimmt, wie sich die Änderungen 
der Vorschriften zum Abzug von Spenden und Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen im KV im Vergleich zum RLE auswirken. Folglich ist auch das Verhältnis zum deut-
schen Steuerrecht unbestimmt. Nachdem die Änderungen im KV eine vollständige Annäherung an das deutsche Steuerrecht bewirken, wenn Deutschland das Mitgliedstaatenwahlrecht 
ausübt, wird in diesem Fall ausnahmsweise nicht von einer unbestimmten Auswirkung gesprochen, sondern von einer Annäherung an das deutsche Steuerrecht. 
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winne  (Art. 11 Buchst. d KV) wenn Aufwendungen mehr 
als 5% der Veräußerungs-
gewinne 

 pauschales Betriebsausga-
benabzugsverbot: 5%ige 
Umqualifikation von Ver-
äußerungsgewinnen in 
nicht abzugsfähige Be-
triebsausgaben; entfällt, 
wenn Nachweis, dass die 
Aufwendungen niedriger 
sind (Art. 14 Abs. 1 
Buchst. g RLE) 

vollständiges Betriebsaus-
gabenabzugsverbot 
(Art. 14 Abs. 1 Buchst. g 
KV)  

vollständiges Betriebsaus-
gabenabzugsverbot statt 
pauschales Betriebsausga-
benabzugsverbot 

Beteiligung unter 10%: 
Entfernung vom deutschen 
Steuerrecht  

Begrenzung des Ab-
zugs von Zinsauf-
wendungen („Zins-
schranke“) 

keine Zinsschrankenrege-
lung 

 

Abzug von X% einer ver-
mögensbezogenen Größe, 
max. 60% der positiven 
Steuerbemessungs-
grundlage vor Abzug der 
Fremdkapitalkosten;  
Besonderheiten: Verrech-
nung mit den Zinserträgen/ 
Erträgen aus Finanzanla-
gevermögen, Freigrenze 
von 1 Mio. € (Art. 14a 
KV) 

Einführung einer Zins-
schrankenregelung mit 
mehreren Abweichungen 
gegenüber § 4h EStG, § 8a 
KStG 

Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 

Verlustvortrag betragsmäßig und zeitlich 
unbeschränkt (Art. 43 
RLE) 

bis zu X € unbeschränkt 
(Sockelbetrag), darüber 
hinaus bis zu X% der ver-
bleibenden Steuerbemes-
sungsgrundlage (Mindest-

Einschränkung des Ver-
lustvortrags 

Annäherung an das deut-
sche Steuerrecht 



 

 

14

besteuerung), zeitlich un-
beschränkt (Art. 43 Abs. 2 
KV, genaue Ausgestaltung 
noch offen) 

allgemeine Miss-
brauchsregelungen 

Transaktionen ohne wirt-
schaftliche Grundlage, de-
ren einziger Zweck darin 
besteht, Steuern zu sparen 
(Art. 80 RLE) 

künstliche Vorkehrung  
oder Reihe von künstlichen 
Vorkehrungen, die zu dem 
wesentlichen Zweck ein-
geführt wurden, die Be-
steuerung zu vermeiden 
und die zu einem steuerli-
chen Vorteil führen 
(Art. 80 KV) 

unbestimmt unbestimmt 
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